
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1971/6/16 9Os56/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1971

Norm

StPO §170 Z6

Rechtssatz

Die Abneigung eines Zeugen gegen einen Angeklagten wegen einer durch diesen gegen ihn, den Zeugen, erstatteten

Anzeige begründet nicht das Eideshindernis nach § 170 Z 6 StPO (Rafael).

Entscheidungstexte

9 Os 56/69
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